
Protokoll:

 

Herr Beigeordneter Prof. Dr. Lukas gibt zu Protokoll, dass gem. § 7 Abs. 2 des 

Mittelstandsförderungsgesetzes, welcher im Konsens aller Landtagsfraktionen novelliert wurde, eine 

Generalunternehmervergabe sowohl im Unterschwellen- als auch im Oberschwellenbereich möglich 

sei. 

 




